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BEGRÜNDUNG 

1. KONTEXT DES VORSCHLAGS 

• Gründe und Ziele des Vorschlags 

Die Union bildet einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, in dem 

sichergestellt wird, dass Personen an den Binnengrenzen nicht kontrolliert werden. Nach dem 

Schengen-Besitzstand dürfen die Binnengrenzen unabhängig von der Staatsangehörigkeit der 

betreffenden Personen an jeder Stelle ohne Personenkontrollen überschritten werden. Dies gilt 

auch für Drittstaatsangehörige, die sich rechtmäßig in der EU aufhalten, und für 

Drittstaatsangehörige, die rechtmäßig in das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats eingereist sind 

und sich während 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen frei im Hoheitsgebiet 

aller Mitgliedstaaten bewegen dürfen. 

Als die COVID-19-Pandemie ausbrach, haben die Mitgliedstaaten verschiedene und häufig 

uneinheitliche Maßnahmen ergriffen, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen; einige 

davon haben sich auch auf das Recht von sich rechtmäßig in der Union aufhaltenden oder dort 

wohnenden Drittstaatsangehörigen, sich frei zwischen den Hoheitsgebieten der 

Mitgliedstaaten zu bewegen, ausgewirkt, wie z. B. Einreisebeschränkungen oder eine SARS-

CoV-2-Testpflicht für Reisende an der Grenze. Bei der Annahme und Anwendung von 

Beschränkungen der Freizügigkeit müssen die Mitgliedstaaten insbesondere die im 

Unionsrecht verankerten Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und der Nichtdiskriminierung 

achten. 

Unilaterale Maßnahmen in diesem Bereich haben erhebliche Störungen verursacht, da 

Unternehmen, Bürger, Drittstaatsangehörige mit Wohnsitz in der EU und Besucher mit einer 

Vielzahl unterschiedlicher und sich rasch ändernder Maßnahmen konfrontiert wurden. In 

einer Situation, in der die europäische Wirtschaft bereits stark vom Virus beeinträchtigt wird, 

ist das besonders schädlich. Solche Unterschiede untergraben unter Umständen auch das 

Vertrauen der Öffentlichkeit in Gesundheitsmaßnahmen und insbesondere Impfungen, was 

wiederum die epidemiologische Lage verschärfen könnte. 

Im Interesse einer stärkeren Abstimmung zwischen den Mitgliedstaaten nahm der Rat am 

13. Oktober 2020 auf Vorschlag der Kommission die Empfehlung (EU) 2020/1475 für eine 

koordinierte Vorgehensweise bei der Beschränkung der Freizügigkeit aufgrund der COVID-

19-Pandemie1 an. Darin legte der Rat ein koordiniertes Vorgehen in folgenden 

Schlüsselbereichen fest: Anwendung gemeinsamer Kriterien und Schwellenwerte bei der 

Beschlussfassung über die Einführung von Beschränkungen der Freizügigkeit, Kartierung des 

COVID-19-Übertragungsrisikos mithilfe vereinbarter Farbcodes sowie Annahme eines 

koordinierten Konzepts für die gegebenenfalls erforderlichen Maßnahmen, die in 

Abhängigkeit vom Übertragungsrisiko in angemessener Weise auf Personen angewandt 

werden können, die sich von einem Gebiet in ein anderes begeben. Diese Empfehlung des 

Rates wurde später vor dem Hintergrund der Entwicklung der epidemiologischen Lage 

aktualisiert2. 

Parallel dazu nahm der Rat in Bezug auf Drittstaatsangehörige, die sich rechtmäßig in der EU 

aufhalten oder dort wohnen, am 30. Oktober 2020 die Empfehlung (EU) 2020/1632 für eine 

                                                 
1 ABl. L 337 vom 14.10.2020, S. 3. 
2 Empfehlung (EU) 2021/119 des Rates vom 1. Februar 2021 zur Änderung der Empfehlung 

(EU) 2020/1475 für eine koordinierte Vorgehensweise bei der Beschränkung der Freizügigkeit 

aufgrund der COVID-19-Pandemie (ABl. L 36 I vom 2.2.2021, S. 1). 
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koordinierte Vorgehensweise bei der Beschränkung der Freizügigkeit aufgrund der COVID-

19-Pandemie im Schengen-Raum3 an. 

Um die sichere Ausübung des Rechts auf Freizügigkeit während der COVID-19-Pandemie zu 

erleichtern, erließen das Europäische Parlament und der Rat am 14. Juni 2021 die 

Verordnungen (EU) 2021/953 und (EU) 2021/954 über das digitale COVID-Zertifikat der 

EU. Das digitale COVID-Zertifikat der EU hat sich als wesentliches Instrument für die 

Wiederherstellung des Reiseverkehrs innerhalb der Union erwiesen4. Um den Rahmen für das 

digitale COVID-Zertifikat der EU bestmöglich zu nutzen, änderte der Rat am selben Tag auch 

die Empfehlung (EU) 2020/14755. Gemäß den geänderten Vorschriften sollten Geimpfte und 

Genesene von den gemäß der Empfehlung angewandten Beschränkungen ausgenommen 

werden. 

Seit Juni 2021 wurden bei der Einführung des digitalen COVID-Zertifikats der EU rasch 

Fortschritte erzielt. Bis zum 13. Oktober 2021 hatten die Mitgliedstaaten mehr als 

591 Millionen digitale COVID-Zertifikate der EU ausgestellt, davon waren 437 Millionen 

Impfzertifikate, 144 Millionen Testzertifikate und 10 Millionen Genesungszertifikate6. Das 

digitale COVID-Zertifikat der EU ist somit ein weithin verfügbares und zuverlässig 

anerkanntes Mittel zur Erleichterung der Freizügigkeit während der COVID-19-Pandemie. 

Einer im September 2021 veröffentlichten Eurobarometer-Umfrage zufolge waren etwa zwei 

Drittel (65 %) der Befragten der Meinung, dass das digitale COVID-Zertifikat der EU die 

sicherste Lösung für Reisefreiheit in Europa während der COVID-19-Pandemie darstellt7. 

Fast alle Mitgliedstaaten nutzen das digitale COVID-Zertifikat der EU auch im Inland. 

Der Rahmen für das digitale COVID-Zertifikat der EU wird nicht nur von den EU-

Mitgliedstaaten, den drei nicht der EU angehörenden Ländern des Europäischen 

Wirtschaftsraums8 und der Schweiz9 erfolgreich genutzt, sondern auch von einer wachsenden 

                                                 
3 ABl. L 366 vom 4.11.2020, S. 25. 
4 Verordnung (EU) 2021/953 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2021 über einen 

Rahmen für die Ausstellung, Überprüfung und Anerkennung interoperabler Zertifikate zur 

Bescheinigung von COVID-19-Impfungen und -Tests sowie der Genesung von einer COVID-19-

Infektion (digitales COVID-Zertifikat der EU) mit der Zielsetzung der Erleichterung der Freizügigkeit 

während der COVID-19-Pandemie (ABl. L 211 vom 15.6.2021, S. 1) und  Verordnung 

(EU) 2021/954 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2021 über einen Rahmen für 

die Ausstellung, Überprüfung und Anerkennung interoperabler Zertifikate zur Bescheinigung von 

COVID-19-Impfungen und -Tests sowie der Genesung von einer COVID-19-Infektion (digitales 

COVID-Zertifikat der EU) für Drittstaatsangehörige mit rechtmäßigem Aufenthalt oder Wohnsitz im 

Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten während der COVID-19-Pandemie (ABl. L 211 vom 15.6.2021, 

S. 24). 
5 Empfehlung (EU) 2021/961 des Rates vom 14. Juni 2021 zur Änderung der Empfehlung 

(EU) 2020/1475 für eine koordinierte Vorgehensweise bei der Beschränkung der Freizügigkeit 

aufgrund der COVID-19-Pandemie (ABl. L 213 I vom 16.6.2021, S. 1). 
6 Bericht der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat gemäß Artikel 16 Absatz 1 der 

Verordnung (EU) 2021/953 des Europäischen Parlaments und des Rates über einen Rahmen für die 

Ausstellung, Überprüfung und Anerkennung interoperabler Zertifikate zur Bescheinigung von COVID-

19-Impfungen und -Tests sowie der Genesung von einer COVID-19-Infektion (digitales COVID-

Zertifikat der EU) mit der Zielsetzung der Erleichterung der Freizügigkeit während der COVID-19-

Pandemie (COM(2021) 649 final). 
7 Abrufbar unter: https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-

heard/eurobarometer/2021/soteu-flash-survey/soteu-2021-report-en.pdf 
8 Island, Liechtenstein und Norwegen. 
9 Unionsbürger und schweizerische Staatsangehörige genießen auf der Grundlage des Abkommens 

zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft andererseits über die Freizügigkeit gegenseitige Einreise- und Aufenthaltsrechte 

(ABl. L 114 vom 30.4.2002, S. 6). 

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2021/soteu-flash-survey/soteu-2021-report-en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2021/soteu-flash-survey/soteu-2021-report-en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/AUTO/?uri=OJ:L:2002:114:TOC
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Zahl von Drittländern10, und voraussichtlich werden sich noch mehr Drittländer anschließen. 

Der Rahmen für das digitale COVID-Zertifikat der EU ist damit die einzige umfassende 

Regelung, die international angewandt wird11. 

Gleichzeitig ist die epidemiologische Lage in der Union, die sich durch eine insgesamt hohe 

und noch weiter steigende Melderate auszeichnet, weiterhin schwierig und rechtfertigt die 

Aufrechterhaltung von Maßnahmen zum Schutz der öffentlichen Gesundheit. Das 

Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) 

empfiehlt, die COVID-19-Durchimpfungsrate in allen infrage kommenden Altersgruppen 

weiter zu erhöhen und an nicht-pharmazeutischen Maßnahmen wie dem Tragen von 

Gesichtsmasken, verbesserter Lüftung in geschlossenen Räumen und Abstandhalten als 

wirksamen Mitteln zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung des Virus und seiner Varianten 

festzuhalten12. 

Am 25. November 2021 verabschiedete die Kommission einen Vorschlag für eine 

Empfehlung des Rates für eine koordinierte Vorgehensweise zur Erleichterung der sicheren 

Ausübung der Freizügigkeit während der COVID-19-Pandemie und zur Ersetzung der 

Empfehlung (EU) 2020/147513. Darin schlägt die Kommission vor, die koordinierte 

Vorgehensweise in Anbetracht von zwei wichtigen Entwicklungen mit Auswirkungen auf die 

epidemiologische Lage anzupassen. Erstens ist die Impfquote erheblich gestiegen, und 

zweitens ist die Einführung des digitalen COVID-Zertifikats der EU, das auch für 

Drittstaatsangehörige mit rechtmäßigem Aufenthalt oder Wohnsitz in der EU verfügbar ist, 

rasch vorangekommen. Die Gründe werden im Kommissionsvorschlag für eine Empfehlung 

des Rates für eine koordinierte Vorgehensweise zur Erleichterung der Freizügigkeit während 

der COVID-19-Pandemie und zur Ersetzung der Empfehlung (EU) 2020/147514 näher 

erläutert.  

Daher sollte die Empfehlung (EU) 2020/1632 des Rates auch im Interesse der Kohärenz dahin 

gehend geändert werden, dass sie auf die neue Empfehlung Bezug nimmt, sobald sie 

angenommen ist.  

• Kohärenz mit den bestehenden Vorschriften in diesem Bereich 

Mit dieser Empfehlung sollen die bestehenden Vorschriften über Beschränkungen der 

Freizügigkeit im Schengen-Raum aus Gründen der öffentlichen Gesundheit umgesetzt 

werden. 

• Kohärenz mit der Politik der Union in anderen Bereichen 

Diese Empfehlung steht im Einklang mit der Politik der Union in anderen Bereichen, 

einschließlich der Bereiche Freizügigkeit der Unionsbürger, Schutz der öffentlichen 

Gesundheit und Kontrollfreiheit an den Binnengrenzen im Schengen-Raum. 

                                                 
10 https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-

europeans/eu-digital-covid-certificate_en#recognition-of-covid-certificates-from-third-non-eu-countries 
11 COM(2021) 649 final. 
12 https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19-rapid-risk-assessment-16th-update-

september-2021.pdf  
13 COM(2021) 749 final 
14 COM(2021) 749 final 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_de#recognition-of-covid-certificates-from-third-non-eu-countries
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_de#recognition-of-covid-certificates-from-third-non-eu-countries
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19-rapid-risk-assessment-16th-update-september-2021.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19-rapid-risk-assessment-16th-update-september-2021.pdf
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2. RECHTSGRUNDLAGE, SUBSIDIARITÄT UND VERHÄLTNISMÄẞIGKEIT 

• Rechtsgrundlage 

Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), insbesondere Artikel 77 

Absatz 2 Buchstaben c und e und Artikel 292. 

• Subsidiarität 

Nach Artikel 292 AEUV kann der Rat Empfehlungen abgeben. Gemäß diesem Artikel 

beschließt der Rat auf Vorschlag der Kommission in allen Fällen, in denen er nach Maßgabe 

der Verträge Rechtsakte auf Vorschlag der Kommission erlässt. 

Dies findet auf die gegenwärtige Situation Anwendung, da ein kohärenter Ansatz erforderlich 

ist, um Störungen zu vermeiden, die durch einseitige und nicht ausreichend koordinierte 

Maßnahmen zur Beschränkung von Reisen innerhalb des Schengen-Raums verursacht 

werden. Gemäß Artikel 77 Absatz 1 Buchstabe a AEUV bildet die Union einen Raum der 

Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, in dem sichergestellt wird, dass Personen an den 

Binnengrenzen nicht kontrolliert werden. Nach dem Schengen-Besitzstand dürfen die 

Binnengrenzen unabhängig von der Staatsangehörigkeit der betreffenden Personen an jeder 

Stelle ohne Personenkontrollen überschritten werden. Dies gilt auch für Drittstaatsangehörige, 

die sich rechtmäßig in der EU aufhalten, und für Drittstaatsangehörige, die rechtmäßig in das 

Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats eingereist sind und sich während 90 Tagen innerhalb eines 

Zeitraums von 180 Tagen frei im Hoheitsgebiet aller Mitgliedstaaten bewegen dürfen.  

Nach Artikel 77 Absatz 2 Buchstaben c und e AEUV erlassen das Europäische Parlament und 

der Rat gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren Maßnahmen, die die 

Voraussetzungen, unter denen sich Drittstaatsangehörige innerhalb der Union während eines 

kurzen Zeitraums frei bewegen können, und die Abschaffung der Kontrolle von Personen 

gleich welcher Staatsangehörigkeit beim Überschreiten der Binnengrenzen betreffen, 

vorbehaltlich der in den Verträgen und in den Durchführungsvorschriften vorgesehenen 

Beschränkungen und Bedingungen. 

Nach Artikel 168 Absatz 6 AEUV kann der Rat auf Vorschlag der Kommission auch 

Empfehlungen zur Gewährleistung eines hohen Gesundheitsschutzniveaus bei der Festlegung 

und Durchführung aller Unionspolitiken und -maßnahmen erlassen. 

• Verhältnismäßigkeit 

Unilaterale oder nicht abgestimmte Maßnahmen dürften zu uneinheitlichen und 

fragmentierten Reisebeschränkungen innerhalb des Schengen-Raums und in der Folge zu 

Unsicherheit für Drittstaatsangehörige führen, die rechtmäßig in das Hoheitsgebiet eines 

Mitgliedstaats eingereist sind und sich frei im Hoheitsgebiet aller Mitgliedstaaten bewegen 

dürfen. Der Vorschlag geht nicht über das zur Erreichung des angestrebten Ziels erforderliche 

und angemessene Maß hinaus. 

3. ERGEBNISSE DER EX-POST-BEWERTUNG, DER KONSULTATION DER 

INTERESSENTRÄGER UND DER FOLGENABSCHÄTZUNG 

• Ex-post-Bewertung/Eignungsprüfungen bestehender Rechtsvorschriften 

Entfällt. 

• Konsultation der Interessenträger 

Der Vorschlag berücksichtigt die in regelmäßigen Abständen geführten Beratungen mit den 

Mitgliedstaaten, die verfügbaren Informationen über die Entwicklung der epidemiologischen 

Lage sowie einschlägige wissenschaftliche Erkenntnisse.  
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• Folgenabschätzung 

Entfällt. 

• Grundrechte 

Entfällt. 

4. AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT 

Keine. 

5. WEITERE ANGABEN 

Entfällt. 
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2021/0398 (NLE) 

Vorschlag für eine 

EMPFEHLUNG DES RATES 

zur Änderung der Empfehlung (EU) 2020/1632 des Rates hinsichtlich einer 

koordinierten Vorgehensweise zur Erleichterung des sicheren Reisens im Schengen-

Raum während der COVID-19-Pandemie 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 77 Absatz 2 Buchstaben c und e sowie Artikel 292 Sätze 1 und 2, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Gemäß Artikel 67 AEUV bildet die Union einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und 

des Rechts, in dem sichergestellt wird, dass Personen an den Binnengrenzen nicht 

kontrolliert werden. Nach dem Schengen-Besitzstand dürfen die Binnengrenzen 

unabhängig von der Staatsangehörigkeit an jeder Stelle ohne Personenkontrollen 

überschritten werden. Dies gilt auch für Drittstaatsangehörige, die sich rechtmäßig in 

der EU aufhalten, und für Drittstaatsangehörige, die rechtmäßig in das Hoheitsgebiet 

eines Mitgliedstaats eingereist sind und sich während 90 Tagen innerhalb eines 

Zeitraums von 180 Tagen frei im Hoheitsgebiet aller Mitgliedstaaten bewegen dürfen. 

(2) Am 30. Januar 2020 rief der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 

wegen des weltweiten Ausbruchs des neuartigen Coronavirus, das die Coronavirus-

Krankheit 2019 (COVID-19) verursacht, eine gesundheitliche Notlage von 

internationaler Tragweite aus. Am 11. März 2020 gelangte die WHO zu der 

Einschätzung, dass COVID-19 als Pandemie eingestuft werden kann. 

(3) Um die Ausbreitung von SARS-Cov-2 einzudämmen, haben die Mitgliedstaaten 

verschiedene Maßnahmen ergriffen, von denen sich einige auf das Recht der 

Freizügigkeit und des freien Aufenthalts innerhalb des Hoheitsgebiets der 

Mitgliedstaaten auch von Drittstaatsangehörigen mit rechtmäßigem Aufenthalt oder 

Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats ausgewirkt haben, wie 

Einreisebeschränkungen oder Quarantäneauflagen beim Grenzübertritt. Diese 

Maßnahmen haben sich nachteilig und unverhältnismäßig stark ausgewirkt, weil an 

Binnengrenzen des Schengen-Raums unabhängig von der Staatsangehörigkeit 

Personenkontrollen durchgeführt wurden. 

(4) Am 13. Oktober 2020 nahm der Rat auf Vorschlag der Kommission die 

Empfehlung (EU) 2020/1475 für eine koordinierte Vorgehensweise bei der 

Beschränkung der Freizügigkeit aufgrund der COVID-19-Pandemie15 an. In dieser 

                                                 
15 Empfehlung (EU) 2020/1475 des Rates vom 13. Oktober 2020 für eine koordinierte Vorgehensweise 

bei der Beschränkung der Freizügigkeit aufgrund der COVID-19-Pandemie (ABl. L 337 vom 14.10.2020, S. 3). 
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Empfehlung sind allgemeine Grundsätze sowie gemeinsame Kriterien und 

Schwellenwerte festgelegt, die bei der Prüfung von Beschränkungen der Freizügigkeit 

aufgrund der COVID-19-Pandemie zu berücksichtigen sind. Ferner ist darin ein 

gemeinsamer Rahmen für mögliche Maßnahmen für Reisende aus Gebieten mit 

erhöhtem Risiko festgelegt. Den Mitgliedstaaten wird empfohlen, sich abzustimmen 

und die Öffentlichkeit zu informieren, wenn restriktive Maßnahmen verabschiedet 

werden. 

(5) Laut der Empfehlung (EU) 2020/1632 des Rates sollten die allgemeinen Grundsätze, 

gemeinsamen Kriterien, gemeinsamen Schwellenwerte und der gemeinsame Rahmen 

für Maßnahmen, einschließlich der Empfehlungen zur Koordination und 

Kommunikation, die in der Empfehlung (EU) 2020/1475 festgelegt sind, auch im Falle 

von Reisen innerhalb des Schengen-Raums ohne Kontrollen an den Binnengrenzen 

angewendet werden. 

(6) Um der Entwicklung der COVID-19-Pandemie seit der Annahme der Empfehlung 

(EU) 2020/1475 Rechnung zu tragen, hat der Rat auf Vorschlag der Kommission jene 

Empfehlung durch die [Empfehlung (EU) 2021/XXXX [Nummer und Datum im ABl. 

einzufügen] ersetzt.  

(7) Damit die gemeinsamen Kriterien und Schwellenwerte und der gemeinsame Rahmen 

für Maßnahmen, die von den Mitgliedstaaten zur Erleichterung des sicheren Reisens 

im Schengen-Raum ohne Kontrollen an den Binnengrenzen während der COVID-19-

Pandemie angewandt werden, auf dem neuesten Stand bleiben und voll und ganz mit 

der in der Empfehlung (EU) 2021/XXXX] festgelegten gemeinsamen Vorgehensweise 

zur Erleichterung der Freizügigkeit im Einklang stehen, sollte die Bezugnahme in der 

Empfehlung (EU) 2020/1632 des Rates auf die Empfehlung (EU) 2020/1475 durch 

eine Bezugnahme auf die [Empfehlung (EU) 2021/XXXX] ersetzt werden. Diese 

Empfehlung stellt eine Weiterentwicklung der Bestimmungen des Schengen-

Besitzstands dar, an denen sich Irland gemäß dem Beschluss 2002/192/EG des Rates16 

nicht beteiligt; Irland beteiligt sich daher nicht an der Annahme dieser Empfehlung 

und ist weder durch diese Empfehlung gebunden noch zu ihrer Anwendung 

verpflichtet. 

(8) Für Bulgarien, Kroatien, Zypern und Rumänien stellt diese Empfehlung eine 

Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands jeweils im Sinne des Artikels 3 

Absatz 2 der Beitrittsakte von 2003, des Artikels 4 Absatz 2 der Beitrittsakte von 2005 

und des Artikels 4 Absatz 2 der Beitrittsakte von 2011 dar. 

(9) Für Island und Norwegen stellt diese Empfehlung eine Weiterentwicklung der 

Bestimmungen des Schengen-Besitzstands im Sinne des Übereinkommens zwischen 

dem Rat der Europäischen Union sowie der Republik Island und dem Königreich 

Norwegen über die Assoziierung der beiden letztgenannten Staaten bei der 

Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands dar, die zu dem 

in Artikel 1 Buchstabe C des Beschlusses 1999/437/EG des Rates genannten Bereich 

gehören17. 

(10) Für die Schweiz stellt diese Empfehlung eine Weiterentwicklung der Bestimmungen 

des Schengen-Besitzstands im Sinne des Abkommens zwischen der Europäischen 

Union, der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft 

                                                 
16 Beschluss 2002/192/EG des Rates vom 28. Februar 2002 zum Antrag Irlands auf Anwendung einzelner 

Bestimmungen des Schengen-Besitzstands auf Irland (ABl. L 64 vom 7.3.2002, S. 20). 
17 ABl. L 176 vom 10.7.1999, S. 36. 
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über die Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, 

Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands dar, die zu dem in Artikel 1 

Buchstabe C des Beschlusses 1999/437/EG des Rates18 in Verbindung mit Artikel 3 

des Beschlusses 2008/146/EG des Rates19 genannten Bereich gehören. 

(11) Für Liechtenstein stellt diese Empfehlung eine Weiterentwicklung der Bestimmungen 

des Schengen-Besitzstands im Sinne des Protokolls zwischen der Europäischen Union, 

der Europäischen Gemeinschaft, der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem 

Fürstentum Liechtenstein über den Beitritt des Fürstentums Liechtenstein zu dem 

Abkommen zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft und 

der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Assoziierung der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-

Besitzstands dar, die zu dem in Artikel 1 Buchstabe C des Beschlusses 1999/437/EG 

des Rates20 in Verbindung mit Artikel 3 des Beschlusses 2011/350/EU des Rates21 

genannten Bereich gehören — 

HAT FOLGENDE EMPFEHLUNG ABGEGEBEN: 

Die Empfehlung (EU) 2020/1632 wird wie folgt geändert: 

In der Empfehlung wird „Empfehlung (EU) 2020/1475 des Rates“ durch 

„Empfehlung 2021/XXXX des Rates“ ersetzt. 

Geschehen zu Brüssel am […] 

 Im Namen des Rates 

Der Präsident / Die Präsidentin 

                                                 
18 ABl. L 53 vom 27.2.2008, S. 52. 
19 Beschluss 2008/146/EG des Rates vom 28. Januar 2008 über den Abschluss — im Namen der 

Europäischen Gemeinschaft — des Abkommens zwischen der Europäischen Union, der Europäischen 

Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Assoziierung der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands 

(ABl. L 53 vom 27.2.2008, S. 1). 
20 ABl. L 160 vom 18.6.2011, S. 21. 
21 Beschluss 2011/350/EU des Rates vom 7. März 2011 über den Abschluss — im Namen der Europäischen 

Union — des Protokolls zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft, der 

Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein über den Beitritt des Fürstentums 

Liechtenstein zum Abkommen zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft und 

der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft 

bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands in Bezug auf die 

Abschaffung der Kontrollen an den Binnengrenzen und den freien Personenverkehr (ABl. L 160 vom 

18.6.2011, S. 19). 
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